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1. Name und Sitz 

Unter dem Namen Oronos Ver-

ein® besteht ein gemeinnüt-

ziger politisch und konfes-

sionell neutraler Verein im 

Sinne von Art. 60 ff. ZGB. 

Der Sitz des Vereins befin-

det sich am Wohnort des je-

weiligen Präsidenten. 

2. Ziel und Zweck 

Der Oronos Verein® fördert 

eine verantwortungsbewusste 

Lebensweise basierend auf 

dem Wissen von ORONOS® 

Der Oronos Verein® bezweckt 

die direkte und indirekte 

Unterstützung und Förderung 

der Oronos Stiftung® durch 

finanzielle oder andere Zu-

wendungen. Er beschafft 

Mittel und stellt diese der 

Oronos Stiftung® zur freien 

Verfügung. Einsatz und Ver-

wendung der Mittel obliegt 

einzig der Oronos Stif-

tung®. 

3. Mittel 

Die finanziellen Mittel be-

stehen aus Mitglieder-Bei-

trägen, Spenden und weite-

ren Zuwendungen sowie Er-

trägen aus der Vereinstä-

tigkeit. 

Das Geschäftsjahr ent-

spricht dem Kalenderjahr. 

4. Mitgliedschaft 

Mitglieder können natürli-

che und juristische Perso-

nen werden, die den Ver-

einszweck unterstützen. 

Personen, die sich in be-

sonderem Masse für den Ver-

ein eingesetzt haben, kann 

auf Vorschlag des Vorstands 

durch die Mitgliederver-

sammlung die Ehrenmitglied-

schaft verliehen werden. 

Aufnahmegesuche sind an den 

Vorstand zu richten; über 

die Aufnahme entscheidet 

der Vorstand. 

5. Erlöschen der Mitglied-

schaft 

Die Mitgliedschaft er-

lischt: 

- bei natürlichen Personen 

durch Austritt, Aus-

schluss oder Tod. 

- bei juristischen Personen 

durch Austritt, Aus-

schluss oder Auflösung 

der juristischen Person. 

- durch nicht fristgemässes 

Entrichten des Mitglie-

derbeitrages. 

6. Austritt und Ausschluss 

Ein Vereinsaustritt ist je-

derzeit möglich. Das Aus-

trittsschreiben muss 

schriftlich an den Vorstand 

gerichtet werden. Für das 

angebrochene Jahr ist der 

volle Mitgliederbeitrag zu 

bezahlen. 

Ein Mitglied kann jederzeit 

ohne Angaben von Gründen 

vom Vorstand ausgeschlossen 

werden.  
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7. Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins 

sind: 

a) Generalversammlung der 
Mitglieder 

b) der Vorstand 

c) die Revisoren 

8. Die Generalversammlung 

Die ordentliche Generalver-

sammlung findet jährlich 

innerhalb der ersten 6 Mo-

nate statt. Sie wird vom 

Vorstand schriftlich min-

destens 14 Tage im Voraus 

unter Bekanntgabe der Trak-

tanden einberufen. 

Einladungen per E-Mail sind 

gültig. 

Der Vorstand oder 1/5 der 

Mitglieder, ohne Ehrenmit-

glieder, können jederzeit 

die Einberufung einer aus-

serordentlichen Generalver-

sammlung verlangen. Die 

Einberufung erfolgt in 

gleicherweise wie bei einer 

ordentlichen Generalver-

sammlung. 

Der Generalversammlung ob-

liegt: 

1) Genehmigung des Proto-
kolls der letzten Gene-

ralversammlung 

2) Genehmigung des Jahres-
berichts des Präsidenten 

3) Entgegennahme des Revi-
sionsberichts und Geneh-

migung der Jahresrech-

nung 

4) Entlastung des Vorstan-
des 

5) Wahl des Präsidenten / 
der Präsidentin und des 

übrigen Vorstandes sowie 

der Revisoren 

6) Festsetzung der Höhe des 
Mitgliederbeitrages 

7) Beschlussfassung über 
weitere von den Mitglie-

dern oder dem Vorstand 

eingebrachte Geschäfte 

8) Änderung der Statuten 

9) Beschlussfassung über 
die Auflösung des Ver-

eins und die Verwendung 

des Liquidationserlöses 

Jede ordnungsgemäss einbe-

rufene Generalversammlung 

ist unabhängig von der An-

zahl der anwesenden Mit-

glieder beschlussfähig. 

Die Mitglieder fassen die 

Beschlüsse mit dem absolu-

tem Mehr der anwesenden 

Stimmberechtigten. 

Statutenänderungen benöti-

gen die Zustimmung einer 

2/3 -Mehrheit der Stimmbe-

rechtigten. 

Über die gefassten Be-

schlüsse ist ein Protokoll 

abzufassen. 

Jedes Mitglied hat eine 

Stimme. 

9. Die Revisionsstelle 

Die Revisoren kontrollieren 

stichprobenweise die Jah-

resrechnung und erstellen 

dem Vorstand zuhanden der 

Mitgliederversammlung Be-

richt und Antrag. 
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Die Amtszeit beträgt 2 

Jahre; Wiederwahl ist mög-

lich. 

10. Der Vorstand 

Der Vorstand besteht aus 

maximal sieben Personen. 

Die Amtszeit beträgt 2 

Jahre. Die Amtszeit des 

Präsidenten/der Präsidentin 

beträgt 3 Jahre. Wiederwahl 

der Vorstandsmitglieder ist 

möglich. Die Vorstandsmit-

glieder sind vom Mitglie-

derbeitrag befreit. 

Aufgaben: 

Der Vorstand führt die lau-

fenden Geschäfte und ver-

tritt den Verein nach Aus-

sen. 

Er erlässt Reglemente. 

Er kann Arbeitsgruppen 

(Fachgruppen) einsetzen. 

Er kann für die Erreichung 

der Vereinsziele Personen 

gegen eine angemessene Ent-

schädigung anstellen oder 

beauftragen. 

Der Vorstand verfügt über 

alle Kompetenzen, die nicht 

von Gesetzes wegen oder ge-

mäss dieser Statuten einem 

anderen Organ übertragen 

sind. 

Der Vorstand besteht aus: 

a) Präsident 

b) Vizepräsident 

c) Kassier 

d) Aktuar 

e) ein bis drei Beisitzer 

Der Vorstand organisiert 

sich selber. 

Der Vorstand versammelt 

sich, so oft es die Ge-

schäfte verlangen. Jedes 

Vorstandsmitglied kann un-

ter Angabe der Gründe die 

Einberufung einer Sitzung 

verlangen. Der Vorstand ist 

beschlussfähig, wenn min-

destens die Hälfte der Vor-

standsmitglieder anwesend 

ist. Beschlüsse erfolgen 

mit einfachem Mehr. Bei 

Stimmengleichheit entschei-

det die Stimme des Präsi-

denten. 

Sofern kein Vorstandsmit-

glied mündliche Beratung 

verlangt, ist die Be-

schlussfassung auf dem Zir-

kularweg (auch E-Mail) gül-

tig. 

Der Vorstand ist grundsätz-

lich ehrenamtlich tätig, er 

hat Anrecht auf Vergütung 

der effektiven Spesen. 

Weitere Regelungen sind aus 

der separaten Spesenrege-

lung ersichtlich. 

11. Zeichnungsberechtigung 

Der Verein verpflichtet 

sich durch die Kollektivun-

terschrift des Präsidenten, 

und in dessen Verhinde-

rungsfall des Aktuars, mit 

einem weiteren Mitglied des 

Vorstandes. 

12. Haftung 

Für die Schulden des Ver-

eins haftet nur das Ver-

einsvermögen. Eine persön-

liche Haftung der Mitglie-

der ist ausgeschlossen. 
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13. Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereins 

kann durch Beschluss einer 

ordentlichen oder ausseror-

dentlichen Generalversamm-

lung beschlossen und mit 

dem Stimmenmehr von 2/3 der 

anwesenden Mitglieder auf-

gelöst werden. 

Bei einer Auflösung des 

Vereins fällt das Vereins-

vermögen an die Oronos-

Stiftung®. Die Verteilung 

des Vereinsvermögens unter 

den Mitgliedern ist ausge-

schlossen. 

14. Inkrafttreten 

Diese Statuten wurden an 

der Generalversammlung vom 

16.02.19 genehmigt und sind 

mit diesem Datum in Kraft 

getreten. Damit verlieren 

die bisherigen Statuten 

ihre Gültigkeit. 

Olten, 16. Februar 2019 

Die Präsidentin Der Aktuar 

Marianne Amsler René Rüegg 


